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Ich höre immer mal wieder, das Grundeinkommen sei nur ein vorab ausgezahlter Steuerfreibetrag
und deswegen schon längst finanziert. Das stimmt so nicht ganz. Wenn der Grundfreibetrag bei der
Einkommensteuer abgeschafft werden würde und diese Mehreinnahmen an alle pauschal vorab
ausgezahlt würden, wäre das noch lange kein ganzes Grundeinkommen.

Der Grundfreibetrag der Einkommensteuer liegt 2018 bei 9.000 Euro/Jahr. Einkommen bis zu dieser
Höhe wird nicht versteuert. 9.000 Euro sind steuerfrei, das sind aber nicht 9.000 Euro, die man vom
Staat bekommt, sondern lediglich 9.000 Euro, auf die keine Einkommensteuer anfällt.

Um auszurechnen, wie viel der Staat mehr einnehmen würde, wenn man diesen Grundfreibetrag
streichen würde, müsste man die Grenzsteuersätze aller heutigen Steuerpflichtigen kennen. Das ist
also nicht so einfach. Aber man kann sich dem trotzdem annähern oder zumindest den groben
Rahmen abstecken. Zur folgenden Betrachtung wird die heutige Einkommensteuer zugrunde gelegt.

https://www.bmf-steuerrechner.de/ekst/eingabeformekst.xhtml

Hätte man ein Einkommen von 9.000 Euro insgesamt, müsste man ohne Freibetrag 2.049 Euro
Einkommensteuer zahlen, der Grenzsteuersatz läge bei 25%. Das heißt, heute spart man durch den
Grundfreibetrag nur 170 Euro Steuern pro Monat. Und selbst wenn die Einkommensteuer im Bereich
des Höchststeuersatzes liegt, würde man für 9.000 Euro weitere zu versteuernde Einkommen nur
3.960 Euro bezahlen, also monatlich 330 Euro. Für die dazwischen verschiebt sich die Progression. 

Das Kindergeld ist heute schon ein bedingungslos vorab ausgezahlter Steuerfreibetrag. Der
Steuerfreibetrag für Kinder beträgt im Jahr 2018 7.428 Euro und wird monatlich als Kindergeld in
Höhe von 194 Euro vorab an die Eltern ausgezahlt. Analog dazu würde eine Pauschalbetrag für
Erwachsene dann etwa 235 Euro pro Monat betragen. Das reicht so oder so noch nicht für ein ganzes
Grundeinkommen.

Zweifellos kann der Wegfall des Grundfreibetrags zur Finanzierung eines Grundeinkommens genutzt
werden, aber es ist damit noch lange nicht ausreichend finanziert. Dafür könnte man diese Steuer
noch weiter erhöhen oder weitere hinzuziehen. Dass man es finanzieren könnte, steht dabei außer
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Frage. Ob man es finanzieren will, ist eine politische Entscheidung. Und wie das dann am besten
aussehen soll, ist noch mal ein ganz eigenes Thema.


